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Koordinierungsstelle der Jugendämter im
Altkreis Aachen
Städteregion Aachen, Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg (Rhld.), Würselen

Stichworte:

Kinder und Jugendliche Verwaltung

Hauptverantwortlich:
Städteregion Aachen

Sonstige Beteiligte:

Kurzprofil:

Städteregion Aachen
Regierungsbezirk Köln
Einwohner: 564.444 (31.12.2023; IT.NRW)
Fläche: 706,92 km²

Anlass:

Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts

Ziel:

Ziel der Kooperation ist es, die Hilfeangebote hinsichtlich der spezifischen Bedürfnisse von Kindern
und Jugendlichen zu optimieren.  Mit Hilfe einer zentralen Koordination können Ressourcen besser
eingesetzt und die Qualität der Dienstleistungen gezielter überwacht werden.

Umsetzung:
Image not found or type unknown

Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung haben die StädteRegion Aachen sowie die
Kommunen Alsdorf, Eschweiler, Herzogenrath, Stolberg und Würselen den Betrieb einer
gemeinsamen Koordinierungsstelle der Jugendämter im Altkreis Aachen zur Akquise,
Qualifizierung und Begleitung ehrenamtlicher Vormundschaften und Pflegschaften beschlossen.
Die Koordinierungsstelle dient als zentrale Anlaufstelle für die beteiligten Kommunen und bietet
umfassende Unterstützung und Beratung in der Jugendhilfe. Eine einheitliche und effektive
Betreuung kann durch eine enge Zusammenarbeit der örtlichen Jugendämter erreicht werden.
In der Ausgestaltung und Weiterentwicklung von Aufgaben sind die Beteiligten gleichberechtigte
Partner. Die Organisation der Koordinierungsstelle obliegt der StädteRegion Aachen. Diese stellt
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die Räumlichkeiten zur Verfügung und sorgt für den Einsatz von Fachpersonal.
Die interkommunale Zusammenarbeit im Bereich der Jugendhilfe ist ein großer Gewinn für alle
Beteiligten. Einheitliche Standards, Effiziente Ressourcenverteilung, Spezialisierte Beratung und
Netzwerkbildung können durch diese Kooperation ermöglicht werden.
(Quelle für Text und Bild: siehe Links).

Finanzierung:

Die Finanzierung erfolgt über ein Umlageverfahren der beteiligten Kommunen.

Rechtsform:

öffentlich-rechtliche Vereinbarung

Zusammenarbeit seit:

2024

Kontakt:

Links:

StädteRegion Aachen – Amt für Kinder, Jugend und Familie

https://www.herzogenrath.de/rathaus-service/aktuelles/amtsblaetter-amtliche-bekanntmachungen/amtsblaetter/amtsblaetter-archiv/amtsblaetter-2024/11-amtsblatt-2024-06-04.pdf?cid=t8v
https://www.staedteregion-aachen.de/de/navigation/aemter/amt-fuer-kinder-jugend-und-familie-a-51

